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DEMOKRATIE IN KRISENZEITEN – HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN

ZUR LAGE DER EUROPÄISCHEN UNION 
NACH 65 JAHREN
DIETER GRIMM

Die Europäische Union besteht nunmehr seit 65 Jahren, aber sie ist alles andere als konsolidiert. Vielmehr hat sie sich 
noch nie derart vielen Krisen gleichzeitig gegenübergesehen wie jetzt. Ein Krieg zwischen den Mitgliedstaaten ist 
zwar dank der fortgeschrittenen Integration unwahrscheinlich. Aber er herrscht seit längerem an den Rändern der 
Union und setzt die Flüchtlingsströme in Bewegung, die Europas Solidarität auf die Probe stellen. Seit kurzem ist er 
aber auch in Europa selbst angekommen und wird als Zeitenwende wahrgenommen. Die Pandemie – keine spezifisch 
europäische, aber die EU herausfordernde Krise – tritt seitdem in den Hintergrund, und kaum jemand denkt noch an 
die Finanzkrise, obwohl sie keineswegs als überwunden gelten kann, weil die strukturellen Mängel der voreiligen 
Einführung der Währungsunion fortbestehen. Einige Mitgliedstaaten der Union entfernen sich zusehends von den 
demokratischen und rechtsstaatlichen Standards, die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur EU sind, ohne dass 
diese über wirksame Mittel zur Bekämpfung solcher Tendenzen verfügt. Am schwersten wiegt jedoch, dass es der 
europäischen Integration an hinreichender Akzeptanz in den Bevölkerungen der Mitgliedstaaten mangelt. Europa-
skeptische bis –feindliche Parteien haben Zulauf und ziehen in die nationalen Parlamente ein. In noch größerer Pro-
portion finden sie sich im Europäischen Parlament selbst. Erstmals hat das Volk eines Mitgliedstaates für den Aus-
tritt aus der EU gestimmt. Die Europa-Gegner in anderen Mitgliedstaaten fühlen sich dadurch ermutigt: Es geht, man 
kann die EU verlassen und ihr Recht und ihre Rechtsprechung abschütteln.

Hinweis: Dieser Aufsatz stellt die aktualisierte Version eines Beitrages dar, der ursprünglich in der Zeitschrift für Staats- und Europa-
wissenschaften 15 (2017), S. 3-15 erschienen ist. Die Grafiken wurden von der Redaktion eingefügt.

Abb. 1: Europaflagge © picture alliance | Martin Schroeder
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I. KRISEN

Während der Staat seine Existenzberech-
tigung nicht nachweisen muss, haben 65 
Jahre nicht ausgereicht, die EU ähnlich 
ungefragt zu etablieren wie den Staat. 
Vielmehr wird die EU heute weit stärker 
in Frage gestellt als in den Anfängen der 
Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Entgegen der stereotypen Beteuerungen 
der Europapolitik gilt sie nicht mehr als 
alternativlos. Man kann sie sich wegden-
ken, ohne dass Krieg oder Anarchie auf 
ihrem Territorium drohten. Es ist nötig, 
die Frage nach den Gründen des Vertrau-
ensschwundes zu stellen, damit man 
weiß, wo anzusetzen ist, wenn man die 
EU für erhaltenswert hält. Die anfängli-
che breite Zustimmung zur europäischen 
Integration hatte viel damit zu tun, dass 
den damals lebenden Generationen die 
Erfahrung des Krieges noch lebhaft vor 
Augen stand. Krieg und Nationalstaat-
lichkeit hatten für diese Generationen et-
was miteinander zu tun. Die Bereitschaft, 
die nationale Souveränität einzuschrän-
ken oder gar aufzugeben, war groß, bei 
Deutschland, das noch gar nicht wieder 
souverän war, weil der Rückweg in den 
Kreis der zivilisierten Völker nur über Eu-

ropa führte, bei Frankreich, weil die Ver-
gemeinschaftung eine Kontrolle über 
Deutschland versprach. Situative Gründe 
spielten also eine große Rolle bei der an-
fänglichen Europa-Begeisterung. Die Si-
tuation ist nach 65 Jahren aber nicht 
mehr dieselbe. Der lange Frieden, so un-
schätzbar er ist, wird nicht der EU gutge-

schrieben. Auch wenn sie verschwände, 
wäre die Folge nicht der Krieg.

Die veränderte Einstellung zu Europa 
liegt aber auch daran, dass die Integra-
tion eine Breite und Tiefe erlangt hat, 
die damals kaum vorstellbar war. Es gibt 
nur noch wenige Politikbereiche, in de-
nen die Mitgliedstaaten ohne Rücksicht 
auf europäisches Recht handeln kön-
nen, und ebenso gering sind diejenigen 
Bereiche geworden, in denen die natio-
nalen Gerichte ohne Rücksicht auf eu-
ropäisches Recht urteilen können. Die 
europäische Integration hat tiefe Bre-
schen in das nationale Recht geschla-
gen, viele nationale Einrichtungen sind 
verschwunden oder entwertet, viele öf-
fentliche Dienstleistungen mussten pri-
vatisiert werden, ohne dass damit 
zwangsläufig eine Verbesserung ver-
bunden war. Hohe Solidarleistungen für 
andere Mitgliedstaaten wurden einge-
fordert, ohne dass sich in den Völkern 
der Mitgliedstaaten schon ein Soli-
darbewusstsein ausgebildet hätte, wie 
es innerhalb der Staaten selbstver-
ständlich ist. Ein Ende der Entwicklung 
ist nicht absehbar. Vielmehr zieht jeder 
Integrationsschritt über kurz oder lang 

weitere nach sich, die, wären sie vorher-
gesehen oder offengelegt worden, den 
Ausgangsschritt verhindert hätten, nun 
aber als Sachzwang auftreten oder dar-
gestellt werden. Die Finanzkrise hat das 
am deutlichsten demonstriert. Binnen 
kürzester Zeit mussten Risiken von un-
vorstellbarer Höhe übernommen werden, 

die wenig zuvor noch für undenkbar oder 
zumindest für verfassungswidrig gehal-
ten worden wären.

Nun  müsste das nicht notwendig zum 
Nachteil der europäischen Integration 
ausschlagen, wenn sich die Völker der 
Mitgliedstaaten sagen könnten, sie seien 
im Bilde gewesen, hätten sich darüber 
auseinandergesetzt und es am Ende so 
gewollt. Gerade daran fehlt es jedoch. Ei-
nige der einschneidendsten Integrati-
onsschritte sind vielmehr außerhalb der 
demokratischen Prozesse in den Mit-
gliedstaaten und der EU selbst in einem 
unpolitischen Modus, unbemerkt, undis-
kutiert und unkonsentiert vonstattenge-
gangen, waren, als ihre Konsequenzen 
sichtbar wurden, aber auch nicht mehr 
demokratisch korrigierbar. Sie sind über 
die Unionsbürger gekommen, ohne dass 
diese gefragt worden wären. Wo sie aber 
gefragt wurden, wo nämlich zur Ratifika-
tion von Verträgen, namentlich des Ver-
fassungsvertrages von 2004, Referenden 
angesetzt wurden, scheiterten sie im 
Volk. Es ist dies das große Dilemma der 
europäischen Integration: Die fehlende 
Öffentlichkeitsbeteiligung war Vorbedin-
gung für den enormen Fortschritt der In-
tegration. Es erweist sich aber nun als 
Irrtum, dass er kostenlos zu haben gewe-
sen wäre. Vielmehr fallen die Kosten 
heute in Gestalt von Legitimationsentzug 
an. Nachdem offenkundig ist, dass es 

„Am schwersten wiegt  jedoch, dass die Akzeptanz  
der europäischen Integration bei der Bevölkerung  

der Mitgliedstaaten schwindet.“
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In general, does the EU conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral, fairly negative 
or very negative image? (% - EU)

In each EU Member State, a positive image of the EU is more prevalent than a negative image, and in 23 
countries a positive image is dominant. In Cyprus equal proportions hold a positive or a neutral image 
of the EU (both 42%), while in Greece, Slovakia and Austria the neutral view is dominant.

Respondents in Ireland are by far the most likely to have a positive image of the EU (76%), followed 
by those in Portugal (73%), Luxembourg and Sweden (both 65%). A negative view is most common in 
Greece (27%), Czechia (24%), Austria (22%) and Bulgaria (20%).

In general, does the EU conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral, fairly negative 
or very negative image? (%)

Compared to November-December 2021, respondents in 10 countries are now more likely to say they 
have a positive image of the EU, with the largest increases seen in Lithuania (62%, +11 percentage 
points), Belgium (51%, +10 pp) and Romania (51%, +9 pp). The positive view has remained relatively 
stable in the remaining countries.

SPRING 2022 | EB 97.3 II. PERCEPTION OF THE EU AND THE EP

ABB. 2: IMAGE DER EU

Quelle: Eurobarometer Frühjahr 2022, © European Union, 2022, https://europa.eu/eurobarometersurveys/detail/2792 (05.08.2022)

„Einige der einschneidends-
ten Integrationsschritte 

sind vielmehr […] über die 
Unionsbürger gekommen, 

ohne dass diese gefragt 
worden wären.“

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2792
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sich bei der Integration nicht nur um ei-
nen Binnenmarkt, sondern um ein politi-
sches Projekt handelt, das erhebliche 
Konsequenzen für das Leben der Einzel-
nen hat, stößt die technokratische Inte-
gration an ihre Grenzen (Chalmers/Jacht-
enfuchs/Joerges, 2016). Es geht nicht 
mehr ohne die breite Unterstützung der 
Öffentlichkeit, selbst wenn die Schwierig-
keiten dadurch steigen. Fehlt es an dem 
Rückhalt in der Öffentlichkeit, wird aber 
das gesamte Projekt in Frage gestellt.

II. URSACHEN
Die  Notwendigkeit verstärkter Legitima-
tion ist nicht unerkannt geblieben. Aber 
den meisten scheint es ausreichend, 
wenn zu diesem Zweck die gewählte Ver-
tretung der Unionsbürger, das Europäi-
sche Parlament, aufgewertet und mit den 
Befugnissen ausgestattet wird, welche 
nationale Parlamente üblicherweise ha-
ben. Das könnte allerdings nur dann zum 
Erfolg führen, wenn die Akzeptanzschwä-
che der EU ihren Grund in der Kompe-

tenzarmut des Europäischen Parlaments 
hätte. Das ist aber alles andere als sicher 
(ausführlicher: Grimm, 2016). Es zeigt 
sich, dass auch in den Nationalstaaten 
die repräsentative Demokratie die Legiti-
mationsbedürfnisse der Staaten nicht 
mehr ausreichend deckt. Europaspezifi-
sche Gründe treten jedoch hinzu. Der äu-
ßere Anschein spricht nicht dafür, dass 
die Unionsbürger wegen der vergleichs-
weise geringen Befugnisse des Parla-
ments auf Distanz zur EU gehen. Viel-
mehr ist die Beteiligung an der 
Europa-Wahl mit jeder Ausweitung der 
Parlamentsbefugnisse gesunken statt zu 
steigen. Was schwerer wiegt, ist jedoch, 
dass die Wahl des Europäischen Parla-
ments den Unionsbürgern keine ausrei-
chenden Möglichkeiten einräumt, auf die 

Europapolitik Einfluss zu nehmen. Das 
liegt hauptsächlich daran, dass die euro-
päischen Wahlen nicht wirklich europäi-
siert sind.

Gewählt wird nach nationalem Wahlrecht, 
und zwar für nationale Kontingente, die je-
doch nicht der Bevölkerungsstärke entspre-
chen. Wählbar sind nur nationale Parteien, 
die mit nationalen Programmen in den 
Wahlkampf ziehen. Indes können sie nicht 
glaubwürdig versprechen, dass diese Pro-
gramme auch im Europäischen Parlament 
zur Geltung kommen, denn die nationalen 
Parteien – gegenwärtig mehr als 200 – 
spielen als solche im Europäischen Parla-
ment keine Rolle. Dort sind die entschei-
denden Akteure europäische Fraktionen, zu 
denen sich die ideologisch verwandten na-
tionalen Parteien nach der Wahl zusam-
menschließen, die aber in keiner Gesell-
schaft verwurzelt sind und mit den Wählern 
nicht in Kontakt treten. Es kommt also zu 
der unter Legitimationsgesichtspunkten 
bedenklichen Situation, dass die nationalen 
Parteien, die man wählen kann, im Parla-
ment nicht das Sagen haben, während die 
europäischen Fraktionen, die dort das Sa-
gen haben, nicht zur Wahl stehen. Für die 
Wähler heißt das gleichzeitig, dass sie kei-
ne Möglichkeit haben, zwischen europapo-
litischen Programmen zu wählen, da diese 
erst nach der Wahl und der Fraktionsbildung 
ausgearbeitet werden. Die Repräsentativität 
des Europäischen Parlaments ist daher weit 
geringer als die nationaler Parlamente, sei-
ne Vermittlungsleistung zwischen den Uni-
onsbürgern und den europäischen Entschei-
dungsinstanzen entsprechend gering.

Nun ließe sich das ändern, indem ein eu-
ropäisches Wahlgesetz verabschiedet 
würde und europäisierte Parteien in der 
Wahl kandidierten, so wie das in den Ver-

trägen bereits vorgesehen, bislang aber 
nicht umgesetzt ist. Doch dürfte man 
nicht hoffen, damit die Legitimationslü-
cke geschlossen zu haben. Parlamente 
können ja ihre Vermittlungsfunktion zwi-
schen der gesellschaftlichen Basis und 
den politischen Institutionen nur erfüllen, 
wenn sie in einen permanenten gesell-
schaftlichen Prozess der Meinungsbil-
dung und Interessenartikulation einge-
bettet sind, so dass sich die Legitimation 
nicht im Wahlakt erschöpft, sondern in 
ihm gipfelt. Dazu bedarf es freilich eines 
vielstimmigen öffentlichen Diskurses, der 
durch die Medien der Massenkommuni-
kation angeregt und in Gang gehalten 
wird. Einen solchen Diskurs gibt es zwar 
mehr oder weniger lebendig in den Mit-
gliedstaaten, in der EU jedoch allenfalls 
ansatzweise und punktuell. Im Übrigen 
haben wir es aber mit 27 nationalen Dis-
kursen über Europafragen zu tun. Für die 
Brüsseler Politik hat das zur Folge, dass 
sie sich national fragmentierten Öffent-
lichkeiten gegenübersieht, die sich leich-
ter ignorieren lassen als eine geballte eu-
ropaweite Öffentlichkeit. Im Unterschied 
zur Europäisierung von Wahlen und Par-
teien lässt sich ein europaweiter öffentli-
cher Diskurs aber nicht anordnen. Er kann 
nur heranwachsen, und das Wachstum 
wird angesichts der Zählebigkeit nationa-
ler Kommunikationsgewohnheiten und 
der Sprachenvielfalt kein schnelles sein. 
Daher bliebe der Beitrag des Europäischen 
Parlaments zur Legitimation der Union 
auch nach einer Kompetenzausweitung 
gering.

Überdies ist zu bedenken, dass man das 
Parlament nicht aufwerten kann, ohne an-
dere Organe der EU abzuwerten. In der Tat 
beschränken sich die Reformpläne auch 
nicht auf das Parlament. Vielmehr soll 
gleichzeitig mit der Aufwertung des Parla-
ments die Kommission zu einer vollgülti-
gen parlamentarischen Regierung aufge-
wertet werden, während der Rat zu einer 
Zweiten Kammer des Parlaments abgewer-
tet wird. Indessen ist der Rat das einzige 
europäische Organ, in dem die Gründer 

„Was schwerer wiegt, ist jedoch, dass die Wahl des  
Europäischen Parlaments den Unionsbürgern keine  

ausreichenden Möglichkeiten einräumt, auf die  
Europapolitik Einfluss zu nehmen.”
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teiligung/, eigene Darstellung (05.08.2022)

 INFORMATION 

Unter Ratifikation versteht man „die 
völkerrechtlich verbindliche Unter-
zeichnung eines internationalen 
Vertrages durch das Oberhaupt ei-
nes Staates, nachdem die jeweils zu-
ständige Gesetzgebende Gewalt zu-
gestimmt hat. Nach Art. 59 Abs. 1 GG 
ist in DEU hierzu der/die Bundesprä-
sidentin/Bundespräsident befugt."
Quelle: Schubert, Klaus/Martina 
Klein: Das Politiklexikon. 7., aktual. 
u. erw. Aufl. Bonn: Dietz 2020. Li-
zenzausgabe Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung.

https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/de/wahlbeteiligung/
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/de/wahlbeteiligung/
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und Träger der Union, die Mitgliedstaaten, 
vertreten sind. In seiner Eigenschaft als 
Europäischer Rat legt er die Grundlinien 
der Integration fest; in seiner Eigenschaft 
als Ministerrat ist er das wichtigste Ge-
setzgebungsorgan der EU. Über den Rat 
fließt der EU demokratische Legitimation 
aus den Mitgliedstaaten zu. Ursprünglich 
ging die Legitimation ausschließlich von 
ihnen aus, war also monistisch gestaltet. 
Seit der Direktwahl des Europäischen Par-
laments und seiner Ausstattung mit Ent-
scheidungsbefugnissen besteht eine dua-
listische Legitimation (vgl. Abbildung 5). 
Es gibt einen europa-eigenen Legitimati-
onsstrom, der von der Europawahl ausgeht 
und durch das Europäische Parlament in 
die EU geleitet wird, sowie einen, der von 
den nationalen Wahlen ausgeht und über 
die nationalen Parlamente und Regierun-
gen im Rat wirksam wird. Die Parlamenta-
risierungspläne würden den Legitimati-
onsstrom aus den Mitgliedstaaten 
abschnüren und die EU in eine sich selbst 
tragende Einrichtung verwandeln. Ange-
sichts der geschilderten Lage ist schwer 
ersichtlich, wo die Legitimationsressour-
cen dafür herkommen sollen. Es steht 
vielmehr zu befürchten, dass die Legitima-
tion der EU nach der Reform sinken statt 
steigen würde.

Die wichtigsten Gründe für die Legitimati-
onsschwäche ergeben sich jedoch aus der 
Verselbständigung der exekutiven und ju-
dikativen Institutionen der EU, Kommissi-
on und Gerichtshof, von den demokrati-
schen Prozessen in den Mitgliedstaaten 

und der EU selbst. Die Ursachen dafür sind 
weithin unbemerkt geblieben. Sie liegen in 
der sogenannten Konstitutionalisierung 
der Verträge. Damit sind die Folgen zweier 
grundstürzender Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs aus den Jahren 1963 und 1964 
gemeint (Van Gend & Loos, 1964). In diesen 
Urteilen entschied das Gericht, dass euro-
päisches Recht in den Mitgliedstaaten un-
mittelbar und mit Vorrang vor dem natio-
nalen Recht, selbst den nationalen 
Verfassungen, gilt, also wie eine Staatsver-
fassung wirkt. Die Marktteilnehmer erhiel-

ten dadurch die Chance, einen Verstoß na-
tionalen Rechts gegen europäisches Recht 
unmittelbar vor den nationalen Gerichten 
geltend zu machen, die die Frage der Ver-
einbarkeit im Zweifelsfall dem EuGH vorle-
gen mussten, an dessen Entscheidungen 
sie anschließend gebunden waren. Fand er 
nationales Recht unvereinbar mit den Ver-
trägen, durfte es nicht mehr angewendet 
werden. Aus dem Text der Verträge ergab 
sich das nicht. Es war das Ergebnis einer 
Vertragsinterpretation, mit der sich der 
EuGH die Möglichkeit schuf, die Errichtung 
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des Gemeinsamen Markts in eigene Hände 
zu nehmen und nach seinen Vorstellungen 
voranzutreiben. Das tat er mit missionari-
schem Eifer, je mehr, desto stärker die poli-
tische Integration stagnierte. An Gelegen-
heiten fehlte es dem EuGH nicht, denn die 
Wirtschaftsakteure nutzten den vom EuGH 
eröffneten Weg ausgiebig, um unter Beru-
fung auf die vier wirtschaftlichen 
Grundfrei heiten der Verträge (freier Wa-
ren-, Kapital-, Dienstleistungs- und Arbeits-
kräfteverkehr) gegen nationales Recht 
vorzugehen, das ihrer wirtschaftlichen 
Betätigung Grenzen setzte. Nationales 
Recht wurde auf diese Weise immer wei-
ter zurückgedrängt, ohne dass die Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit hatten, ihr 
Recht wirksam zu verteidigen.

Auf die Integrationsbereitschaft der Mit-
gliedstaaten kam es damit nicht mehr an. 
Es gab nun vielmehr zwei Wege zur euro-
päischen Integration, den in den Verträgen 
vorgesehenen durch Vertragsschlüsse der 
staatlichen Regierungen mit anschließen-
der Ratifikation durch die nationalen Par-
lamente oder durch Referenden sowie 
durch Gesetzesbeschlüsse im Rat, in dem 
die demokratisch legitimierten und ver-
antwortlichen Regierungen der Mitglied-
staaten vertreten waren, und einen zwei-
ten, in den Verträgen nicht vorgesehenen, 
durch Vertragsinterpretation seitens der 
Kommission und des EuGHs. Beide Wege 
unterschieden sich grundlegend. Der erste 
Weg war politisch, die demokratisch legiti-
mierten und verantwortlichen Institutio-
nen der Mitgliedstaaten konnten ihn ge-
hen, später wurde auch das gewählte 
Europäische Parlament an der Gesetzge-
bung beteiligt. Der zweite Weg war unpoli-
tisch, auf ihm blieben die exekutiven und 
judikativen Organe der EU unter sich, die 
Mitgliedstaaten und ihr Organ, der Rat, so-
wie das Europäische Parlament waren da-
von ausgeschlossen. Im Unterschied zu 
dem ersten Weg eröffnete der zweite auch 
keine Öffentlich keits beteiligung. Da es um 
Einzelfälle im gerichtlichen Verfahren 
ging, blieben sie meist sogar unterhalb der 
Aufmerk samkeits schwelle des Publikums, 
während ihre Folgen erst später sichtbar 
wurden. Es war eine Integration auf leisen 
Sohlen. 

Allerdings konnte der EuGH die Integrati-
on auf dem zweiten Weg nur negativ, also 
durch Verdrängung nationalen Rechts, vo-
rantreiben, nicht dagegen positiv, also 
durch Schließung der aufgerissenen Lü-
cken mittels europäischen Rechts. Dazu 
bedurfte es europäischer Rechtssetzung, 
die eine Kooperation zwischen Kommissi-
on, Rat und Parlament verlangt und we-
sentlich schwieriger zu erreichen ist als 
die Vernichtung nationalen Rechts, die mit 
einem Federstrich des Gerichts geschieht. 
Manchmal gelang die europäische Recht-
setzung, zum Beispiel im Umweltrecht, wo 
sich z.B. die Umweltverträglichkeitsprü-
fung dem europäischen Recht verdankt, 
manchmal gelang sie nicht. Dadurch geriet 
ein wirtschaftsliberaler Grundzug in die 
europäische Integration, der so von kei-
nem Mitgliedstaat mit Ausnahme Großbri-
tanniens gewollt war und sich mit den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben vieler 
Mitgliedstaaten, vor allem ihren sozial-
staatlichen Verpflichtungen, rieb. Damit 
ist nicht gesagt, dass der EuGH eine wirt-
schaftsliberale Agenda verfolge. Vielmehr 
handelt es sich um eine Konsequenz der 
Asymmetrie zwischen negativer und po-
sitiver Integration (Scharpf, 1999), die 
nicht absichtsvoll herbeigeführt, aber 
auch nicht als problematisch wahrgenom-
men wurde. Ohne diesen zweiten Integra-
tionsweg wäre die EWG/EG/EU nicht das 
geworden, was sie heute ist. Deswegen 
wird die Rechtsprechung des EuGH meist 
als Erfolgsgeschichte erzählt, und wenn 
man sie lediglich aus wirtschaftlicher Per-
spektive betrachtet, ist sie das auch. Aber 
sie hat legitimatorische Kosten verur-
sacht, die lange verborgen blieben, jetzt 
aber in Form sinkender Zustimmungsra-
ten zur europäischen Einigung ans Tages-
licht kommen. 

Man mag sich fragen, warum die Mit-
gliedstaaten die im unpolitischen Modus 
fern von demokratischer Beteiligung zu-
stande gekommene Entwicklung nicht 
unterbunden oder korrigiert haben, 
wenn sie ihren Vorstellungen und nati-
onalen Verfassungsprinzipien wider-
sprach. Die Antwort auf diese Frage lau-
tet: Die Konstitutionalisierung der 
Verträge verhinderte es. Was auf der 
Verfassungsebene geregelt ist, wird der 
demokratischen Entscheidung entzo-
gen. Soweit die Verfassung reicht, treten 
an die Stelle von Parlament und Regie-
rung die Gerichte. Das ist im Staat nicht 
anders, aber die darin gelegene Gefahr 
wird im Staat dadurch gemindert, dass 
sich die staatlichen Verfassungen dar-
auf zu beschränken pflegen, den politi-
schen Entscheidungsprozess formell 
und materiell zu regeln, während sie die 
politischen Entscheidungen selber dem 
demokratischen Prozess überlassen. Ge-
rade dieser für den Konstitutionalismus 
fundamentale Unterschied ist aber in 
der EU eingeebnet. Die Verträge waren ja 
von ihren Urhebern nicht als Verfassung 
gedacht, sondern als Pflichtenkatalog 
für die Herstellung und Aufrechterhal-
tung des Gemeinsamen Marktes. Deswe-
gen sind sie voll von Vorschriften, die im 
Staat auf der Gesetzesebene zu finden 
wären. In der EU partizipieren sie aber 
an dem Vorrang der Verträge. Ihre Aus-
legung und Anwendung durch den EuGH 
ist damit dem korrigierenden Zugriff der 
demokratisch legitimierten und verant-
wortlichen Organe entzogen. Wahlen 
bleiben für alles, was in den Verträgen 
geregelt ist oder vom EuGH aus den Ver-
trägen im Wege der Interpretation ent-
nommen wird, folgenlos. Deswegen 
kann der EuGH freier urteilen als jedes 
nationale Gericht. Soweit die Verträge in 
seiner Auslegung reichen, könnte er nur 
durch Vertragsänderungen umprogram-
miert werden, die aber Einstimmigkeit 
unter den Mitgliedstaaten erfordern und 
deswegen für derartige Zwecke so gut 
wie unerreichbar sind.

Strukturbestimmende Vorschriften der 
Verträge werden auf diese Weise unter-
höhlt, das Prinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung, demzufolge die EU 
nur diejenigen Befugnisse besitzt, die 
ihr die Mitgliedstaaten ausdrücklich 
übertragen haben, ebenso wie die Kom-
petenz-Kompetenz, also das Recht der 
Mitgliedstaaten, über die Kompetenz-
verteilung zwischen ihnen und der EU 
zu entscheiden. Es findet ein schlei-
chender Kompetenzverlust der Mit-
gliedstaaten statt. In beträchtlichem 
Umfang treten diese nicht mehr Kom-
petenzen an die EU ab, diese nimmt sie 
sich vielmehr mittels extensiver Ver-
tragsinterpretation von ihnen. Verstärkt 
wird dies von dem Umstand, dass die 
Gesetzgebungskompetenzen in der EU 
nicht, wie in Bundesstaaten üblich, 

 INFORMATION 

Bei der negativen Integration geht 
es um die Beseitigung von Zöllen, 
von quantitativen und qualitativen 
Beschränkungen des freien Handels 
und von Behinderungen des freien 
Wettbewerbs im nationalen Recht. 
Bei der positiven Integration geht es 
dagegen um die Ausübung wirt-
schaftspolitischer und regulativer 
Kompetenzen (wie z.B. der Harmo-
nisierung nationaler Produktstan-
dards oder arbeitsmarktrechtlicher 
Maßnahmen) auf der Ebene der grö-
ßeren wirtschaftlichen Einheit (hier 
der EU).
Quelle: Fritz W. Scharpf: Negative 
und positive Integration, in: Höpner, 
Martin (Ed.); Schäfer, Armin (Ed.) 
(2008): Die Politische Ökonomie der 
europäischen Integration, Schriften 
aus dem Max-Planck-Institut für Ge-
sellschaftsforschung Köln, No. 61, 
Campus Verlag, Frankfurt a. M. (be-
arbeitet).

„Die wichtigsten Gründe für 
die Legitimationsschwäche 

ergeben sich jedoch aus  
der Verselbständigung der 

exekutiven und judikativen 
Institutionen der EU,  

Kommission und  
Gerichtshof, von den  

demokratischen Prozessen 
in den Mitgliedstaaten und 

der EU selbst."
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nach Sachmaterien verteilt werden, 
zum Beispiel Außenpolitik für den Bund, 
Kulturpolitik für die Länder. In der EU 
gilt anstelle von Kompetenzkatalogen 
vielmehr ein Finalkriterium. Alles, was 
zur Herstellung und Aufrechterhaltung 
des Gemeinsamen Markts erforderlich 
ist, fällt damit in die Zuständigkeit der 
EU. Marktbehinderung lässt sich eng, 
also antiprotektionistisch, aber auch 
weit, also antiregulatorisch, interpretie-
ren. Der EuGH hat den letzteren Weg ge-
wählt und die Norm damit entgrenzt, 
denn als markthinderlich kann sich un-
ter bestimmten Umständen fast jede 
staatliche Regulierung erweisen, nicht 
nur das Wirtschaftsrecht. 

Als Gegengewicht hatte bereits der 
Maastricht-Vertrag das Subsidiaritäts-
prinzip  eingeführt. Danach ist die höhe-
re Ebene nur für Probleme zuständig, die 
auf der niederen nicht befriedigend ge-
löst werden können. Das Subsidiaritäts-
prinzip ist jedoch ohne jede Wirkung ge-
blieben. Meistens wird dafür mangelnder 
Durchsetzungswille verantwortlich ge-
macht. In Wahrheit hat die Wirkungslo-
sigkeit zwei andere Gründe. Zum einen 
taugt das Subsidiaritätsprinzip zwar als 
Richtschnur zur Ausgestaltung von 
Mehrebenensystemen, aber nicht zur 
Entscheidung konkreter Streitfälle. Was 
weniger gut auf der einen und besser auf 
der anderen Ebene geregelt werden 
kann, ist eine hochgradig politische Fra-
ge, die auch Richter mangels Substanz 
des Subsidiaritätsprinzips nicht juris-
tisch, sondern nur politisch beantworten 
könnten. Zum anderen trifft es auf zwei 
gegenläufige Prinzipien, die sich als 
stärker erwiesen haben. Bei dem einen 
handelt es sich um das Finalkriterium in 
den Verträgen, nämlich die Zielvorgabe 
des Gemeinsamen Marktes, das eine ex-
pansive Dynamik entwickelt. Das zwei-
te ist das vom EuGH entwickelte Prinzip 
des effet utile, das dem europäischen 
Recht die größtmögliche Effektivität si-
chern soll, während nationales Recht im 
selben Maß verdrängt wird.

III. LÖSUNGEN
Die Suche nach Wegen aus der krisen-
haften Lage muss daher unter den Im-
perativ der Legitimationssteigerung ge-
stellt werden, weil die Wirksamkeit 
aller anderen Maßnahmen letztlich da-
von abhängt, ob sie von den Völkern der 
Mitgliedstaaten getragen werden. Das 
verlangt als erstes eine Abkehr von der 
„Grunddynamik“ und „suggestiven 
Handlungsanleitung“, die der Europapo-
litik bisher zugrunde lag (Wahl, 2017). 
Die Integration musste danach ständig 
voranschreiten, Stillstand wäre gleich-
bedeutend mit Rückschritt gewesen. 
Aussagen über das Ziel des Fortschritts 
wurden dagegen gewöhnlich vermie-
den. Unausgesprochen existiert freilich 
bei vielen eine Vorstellung von der fina-
len Gestalt der EU: Es sind die Vereinig-
ten Staaten von Europa, also ein euro-
päischer Bundesstaat. Lange galt es 
wegen der wachsenden Europa-Kritik 
als inopportun, diese Forderung offen 
auszusprechen. Der Koalitionsvertrag 
der gegenwärtigen Bundesregierung 
hat sie aber wieder aufgegriffen.  Auch 
führen die Forderungen nach einer 
Vollparlamentarisierung der EU, wie sie 
im vorigen Abschnitt erörtert wurden, 
zumindest nahe an die Grenzen zum 
Staat. Rainer Wahl schreibt mit Recht, 
der europäische Bundesstaat werde „als 
Ziel der Integration tabuisiert und leb-
haft zurückgewiesen, aber alle politi-
schen Zwischenschritte laufen zugleich 
doch genau darauf zu“ (ebenda, S. 22.).

Dasselbe gilt für die Vorstellung von ei-
ner europäischen Verfassung. In den 
90er Jahren lebte sie von der Erwartung, 
durch die Verfassungsform ließe sich die 
Kluft zwischen den Unionsbürgern und 
Unionsorganen überwinden. Nur daraus 
erklärt sich der Wunsch, es diesmal nicht 
bei einer Vertragsrevision zu belassen. 
Keine der für notwendig erachteten Re-
formen hing von der Umwandlung der 
Verträge in eine Verfassung ab, alle hät-
ten im Weg der Vertragsänderung er-
reicht werden können, wie es nach dem 
Scheitern des Verfassungsvertrages ja 
auch geschah. Inhaltlich unterschieden 
sich Verfassungsvertrag und Lissabon-
Vertrag kaum. Es war eine Verschätzung 
der Gestimmtheit der Bevölkerungen, die 
vermeidbar gewesen wäre (Dieter Grimm, 
2004 und 2012). Allerdings war selbst der 
Verfassungskonvent nicht bereit gewe-
sen, den Schritt zur Verfassung im Voll-
sinn des Begriffs zu tun. Das hätte vor-
ausgesetzt, dass der pouvoir constituant, 
also das Recht, über die Rechtsgrundlage 
der EU zu entscheiden, von den Mitglied-
staaten auf die EU übertragen worden 
wäre, so dass die Verfassung als Akt der 
Selbstgestaltung der EU den Unionsbür-
gern hätte zugeschrieben werden kön-
nen. Nach dem Scheitern des Verfas-
sungsvertrages wurde der Verfassungs- 
gedanke fallen gelassen, aber immer 
häufiger kann man Bedauern über das 
Scheitern einer Verfassung und die Hoff-
nung auf einen günstigeren Moment be-
merken. Jürgen Habermas ist keines-
wegs der einzige, der sich eine 
europäische verfassungsgebende Gewalt 
vorstellt und von ihr die Stärkung der eu-
ropäischen Demokratie erhofft (Jürgen 
Habermas, 2011). Es sollte aber keine Un-
klarheit darüber herrschen, dass mit ei-
ner Verfassung im Vollsinn des Begriffs 
die Schwelle zum europäischen Staat, ob 
gewollt oder ungewollt, überschritten 
wäre.

Was stattdessen geschehen könnte, um 
die Legitimationsbasis für das europäi-
sche Projekt zu verbessern, soll hier in 
fünf Punkten angedeutet werden.
 
1.  Da die demokratische Eigenlegitimati-

on der EU über die Wahl des Europäi-
schen Parlaments läuft, müssen die Le-
gitimationsressourcen, welche in der 
Wahl liegen, besser ausgeschöpft wer-
den. Der Ansatzpunkt dafür liegt nach 
allem, was bisher ausgeführt wurde, 
aber nicht auf der institutionellen Ebe-
ne. Mehr Kompetenzen bringen das Par-
lament seiner gesellschaftlichen Basis 
nicht näher. Die Abwertung des Rates 
entfernt sie von den Völkern der Mit-
gliedstaaten. Deswegen ist bei der ge-
sellschaftlichen Basis anzusetzen. Das 
verlangt ein Umdenken von den Mit-
gliedstaaten auf die Union. Nationale 
Kontingente, die nicht der Bevölke-
rungsstärke entsprechen, vertragen 

 INFORMATION 

Nach dem Subsidiaritätsprinzip soll 
eine (staatliche) Aufgabe soweit wie 
möglich von der unteren Ebene bzw. 
kleineren Einheit wahrgenommen 
werden. Die Europäische Gemein-
schaft darf nur tätig werden, wenn 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
nicht ausreichen und wenn die po-
litischen Ziele besser auf der Ge-
meinschaftsebene erreicht werden 
können.
Quelle: Zandonella, Bruno: Pocket 
Europa. EU-Begriffe und Länderda-
ten. Bonn: Bundeszentrale für poli-
tische Bildung 2005, 2009 aktuali-
siert.

„Es findet ein schleichender
Kompetenzverlust der

Mitgliedstaaten statt. In
beträchtlichem Umfang
treten diese nicht mehr

Kompetenzen an die EU ab,
diese nimmt sie sich

vielmehr mittels extensiver
Vertragsinterpretation

von ihnen."

 INFORMATION 

Die Konferenz zur Zukunft Europas 
nutzen wir für Reformen. Erforder-
liche Vertragsänderungen unter-
stützen wir. Die Konferenz sollte in 
einen verfassungsgebenden Kon-
vent münden und zur Weiterent-
wicklung zu einem föderalen euro-
päischen Bundesstaat führen, der 
dezentral auch nach den Grundsät-
zen der Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit organisiert ist und die 
Grundrechtecharta zur Grundlage 
hat.
Quelle: Auszug aus dem Koalitions-
vertrag zwischen SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und FDP
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sich damit schlecht. Es muss nicht nur 
in allen Mitgliedstaaten nach densel-
ben europäischen Regeln gewählt wer-
den. Es muss vielmehr auch mit dem-
selben Stimmengewicht gewählt 
werden. Das allein würde aber noch 
nicht viel bewirken, wenn nicht auch 
statt der nationalen Parteien europäi-
sche Parteien zur Wahl stünden. Sie 
können zwar aus den nationalen Par-
teien hervorgehen, müssen sich aber 
vor der Wahl auf europäische statt na-
tionale Wahlprogramme einigen und 
damit den Wählern die Möglichkeit er-
öffnen, über europapolitische Alternati-
ven abzustimmen. Das Europäische 
Parlament setzt seine Hoffnung dage-
gen auf eine Personalisierung der Wahl, 
auch wenn die Präsentation von Spit-
zenkandidaten nicht zu einer erhöhten 
Mobilisierung geführt hat.

2.  Ferner muss der Verselbständigung der 
exekutiven und judikativen Institutio-
nen der EU von den demokratischen 
Prozessen in den Mitgliedstaaten und 
der EU selbst und der damit zusam-
menhängenden Entpolitisierung von 
Entscheidungen großer politischer 
Tragweite entgegengewirkt werden. Da 
die Verselbständigung ihren Grund in 
der Konstitutionalisierung der Verträge 
hat, ist hier anzusetzen. Es geht freilich 
nicht darum, die Konstitutionalisierung 
rückgängig zu machen. Vielmehr sind 
die Konsequenzen aus der erfolgten 
und weithin akzeptierten Konstitutio-
nalisierung zu ziehen. Wenn die Verträ-
ge schon einmal konstitutionalisiert 
sind, müssen sie auch nach Art einer 
Konstitution ausgestaltet werden. Das 
verlangt eine Reduktion auf diejenigen 
Bestandteile, welche ihrer Eigenart 
nach Verfassungsrecht sind. Dazu ge-
hören die Bestimmung der Ziele der 
Union, die Einrichtung ihrer Organe, die 
Regelung ihrer Kompetenzen und Ver-
fahren, die Ausgestaltung der Bezie-
hungen zwischen Union und Mit-
gliedstaaten und schließlich die 
Begrenzung der Unionsgewalt durch 
Grundrechte. Die restlichen Normen, 
der weitaus größte Teil, der dafür ver-
antwortlich ist, dass die Verträge so viel 
umfangreicher sind als Staatsverfas-
sungen, geht nicht verloren, sondern 
fällt auf die Ebene europäischen Sekun-
därrechts zurück. Damit wird die für 
den Konstitutionalismus fundamentale 

Ebenendifferenzierung zwischen den 
Regeln für politisches Entscheiden und 
den politischen Entscheidungen selbst 
wieder hergestellt. Die demokratisch le-
gitimierten und verantwortlichen Orga-
ne kommen wieder ins Spiel. Recht-
sprechungslinien werden politisch 
korrigierbar, nämlich durch Gesetzes-
änderungen wie in jedem demokrati-
schen Staat üblich.

3.  Da die eigenen Legitimationsressour-
cen der EU nicht ausreichen, die fort-
geschrittene Integration zu stützen, 
die Legitimationszufuhr aus den Mit-
gliedstaaten vielmehr unverzichtbar 

für die Vergemeinschaftung ist, müs-
sen der Auszehrung der mitgliedstaat-
lichen Politik durch Kompetenzverla-
gerungen auf die EU Grenzen gesetzt 
werden. Soweit es um den schleichen-
den Kompetenzverlust durch Vertrags-
interpretation geht, dient dem die im 
vorigen Punkt eingeforderte Repoliti-
sierung der Entscheidungsprozesse, 
die den Bereich für legislative Inter-
ventionen wieder erweitert. Grenzen 
sind aber auch gegenüber der Inan-
spruchnahme übertragener Kompeten-
zen nötig, nachdem sich das Subsidia-
ritätsprinzip als unfähig zur Be- 
grenzung erwiesen hat. Das Finalkrite-
rium des Artikels 26 AEUV  in der Aus-
legung durch den EuGH überwindet 
das Subsidiaritätsprinzip mühelos. Das 
ließe sich durch eine restriktive Inter-
pretation ändern. Die Hoffnung darauf 
ist aber wohl vergebens. Wer den Sub-
sidiaritätsgedanken zum Leben erwe-
cken will, muss daher das Finalkrite-
rium durch ein anderes Prinzip 
ersetzen. Dafür bietet sich das Mittel 
an, das alle föderalen Einheiten  

„Es muss nicht nur in allen 
Mitgliedstaaten nach  

denselben europäischen Re-
geln gewählt werden.  

Es muss vielmehr auch  
mit demselben Stimmen- 
gewicht gewählt werden.“

ABB. 6:  ABGEORDNETE UND STIMMENGEWICHT IM EUROPÄISCHEN  
PARLAMENT NACH MITGLIEDSSTAATEN, STAND: 01.02.2020

Grafik: bpb, Quelle: Europäisches Parlament / Eurostat Daten, (CC BY 3.0)

 INFORMATION 

Artikel 26 AEUV: 
(1) Die Union erlässt die erforderli-
chen Maßnahmen, um nach Maßga-
be der einschlägigen Bestimmun-
gen der Verträge den Binnenmarkt 
zu verwirklichen beziehungsweise 
dessen Funktionieren zu gewähr-
leisten.



Heft 84 | 2022 97

verwenden, nämlich eine Aufteilung 
der Gesetzgebungskompetenzen nach 
Sachmaterien. 

  Die Funktionslogik des Gemeinsamen 
Marktes würde dann nicht mehr jede be-
liebige Kompetenzverschiebung recht-
fertigen.

4.  Damit ist keine Versteinerung der Kom-
petenzverteilung verbunden. So wie die 
Zunahme derjenigen Probleme, die im 
nationalen Rahmen nicht mehr befrie-
digend gelöst werden können, weitere 
Kompetenzverschiebungen zur EU nö-
tig machen wird, müssen aber auch 
Kompetenzrückverlagerungen möglich 
sein, wo mehr Gründe für Vielfalt als für 
Einheitlichkeit sprechen. Das Verständ-
nis des acquis communautaire (dieser 
„gemeinsame Besitzstand“ umfasst alle 
Rechte und Pflichten, die für alle Mit-
gliedstaaten der EU verbindlich sind) als 
unabänderlich bedarf daher der Revisi-
on. Schon jetzt verbietet der acquis frei-
lich keine Vertragsänderungen, mit de-
nen der EU bestimmte Kompetenzen 
wieder entzogen werden. Nach wie vor 
sind die Mitgliedstaaten die „Herren der 
Verträge“. Praktisch betrachtet ist es we-
gen der hohen Anforderungen an Ver-
tragsänderungen allerdings unwahr-
scheinlich, dass es im Interesse solch 
punktueller Korrekturen wie der Rück-
gabe einer Kompetenz zu Vertragsände-
rungen kommt. Deswegen erscheint es 
überlegenswert, ob für diesen Zweck ei-
nes der vereinfachten Änderungsver-
fahren des Artikels 48 Absatz 6 und 7 
EUV in Betracht kommt. Das aufwändi-
ge ordentliche Änderungsverfahren 
existiert ja zum Schutz der Mitgliedstaa-
ten. Es ist daher dort nicht erforderlich, 
wo es um punktuelle Stärkungen der 
Mitgliedstaaten geht.

5.  Schließlich muss sich die Einstellung 
der Europapolitik zu Kritik und Oppo-
sition bezüglich der Integration än-
dern. Das ist freilich nicht primär eine 
Frage der Rechtsänderung, sondern 
der Mentalitätsänderung. Diese ist in 
der nationalen Europapolitik ebenso 

notwendig wie in der Brüsseler Poli-
tik. Angesichts der wachsenden und 
nicht grundlosen Distanz der Unions-
bürger gegenüber dem Gang, den die 
Integration genommen hat, erscheint 
es mittlerweile kontraproduktiv, Kri-
tik und Opposition mit Europa-Geg-
nerschaft zu identifizieren. Vielmehr 
ist eine konstruktive Einstellung zur 
Opposition nötig, wie sie in jedem gut 
funktionierenden demokratischen 
Staat selbstverständlich ist. Es geht 
also um das Gegenteil der Haltung, die 
der ehemalige Kanzlerkandidat der 
SPD und frühere Präsident des Euro-
päischen Parlaments an den Tag legt. 
Schulz‘ Artikel in der FAZ unmittelbar 
nach dem britischen Votum machte 
das deutlich. Nachdem er die Trauer 
in seiner Umgebung über den Aus-
gang bewegt geschildert hatte, stellte 
er die Frage, ob man womöglich im 

europäischen Einigungsprozess Feh-
ler gemacht habe – jedoch nur, um sie 
danach sogleich zu vergessen und die 
EU aufs Höchste zu preisen, so dass 
von dem kurzen Anschein einer Ein-
sicht nur ein Kommunikationsprob-
lem übrig blieb. Nicht anders verhielt 
es sich mit seiner Ankündigung, im 
Wahlkampf der SPD werde es keine 
Europa-Kritik geben. Luuk van Midde-
laar hat demgegenüber in einem in 
mehreren großen europäischen Ta-
geszeitungen veröffentlichten Aufruf 
zum 60jährigen Jahrestag des Ver-
tragsschlusses gesagt, man müsse 
aufhören, den EU-Kritikern mit Ex-
kommunikation zu drohen. „Solange 
man nicht innerhalb der Union eine 
organisierte politische Opposition zu-
lässt, stellt sie sich eben gegen die EU 
als Ganzes. Das erleben wir derzeit“ 
(van Middelaar, 2017).

ABB. 7:  NOCH EINMAL GEHALTEN

© Heiko Sakurai, 2019
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